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§ 348e ASVG Verfahren bei
Streitigkeiten

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

1. (1)Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten über die Auslegung oder über die Anwendung des

bestehenden Gesamtvertrages zwischen dem Dachverband oder einem Krankenversicherungsträger einerseits,

der Österreichischen Apothekerkammer oder der Pharmazeutischen Gehaltskasse andererseits, ist der

Schlichtungsausschuss zuständig. Die Bundesschiedskommission kann in solchen Fällen erst nach Entscheidung

des Schlichtungsausschusses oder wenn dieser innerhalb von sechs Monaten keine Entscheidung trifft und nur

durch den Dachverband oder die Österreichische Apothekerkammer innerhalb von sechs Wochen angerufen

werden.

2. (2)Über Streitigkeiten, die sich aus den Vertragsbeziehungen zwischen einzelnen Apothekern/Apothekerinnen

und den Krankenversicherungsträgern ergeben, hat der Schlichtungsausschuss zu entscheiden. Die

Bundesschiedskommission kann in solchen Fällen erst nach Entscheidung des Schlichtungsausschusses und nur

durch den Dachverband oder die Österreichische Apothekerkammer innerhalb von sechs Wochen angerufen

werden. Trifft der Schlichtungsausschuss innerhalb von sechs Monaten keine Entscheidung, so kann die

Bundesschiedskommission auch von den Verfahrensparteien angerufen werden.

3. (3)Organisation und Verfahren des Schlichtungsausschusses sind im Gesamtvertrag unter Berücksichtigung der in

den §§ 577 ff. der Zivilprozeßordnung festgelegten Grundsätze zu regeln. Der Vorsitzende des

Schlichtungsausschusses muß ein aktiver Richter sein, der vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien zu

nominieren ist. Entscheidungen des Schlichtungsausschusses in jenen Fällen, in denen die

Bundesschiedskommission nicht angerufen wurde, sind Exekutionstitel im Sinne des § 1 Z 16 der

Exekutionsordnung.
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